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Betreff

Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 16.10.2014: Stadtrat 16.10.2014 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Kurt-Jürgen Zander 08.10.2014

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beruft Herrn Heinz Balzer als sachkundigen Einwohner in den Sozial- und 
Kulturausschuss.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 46, 49 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In die beratenden Ausschüsse (Sozial- und Kulturausschuss und 
Rechnungsprüfungsausschuss) können durch den Stadtrat entsprechend § 49 Abs. 3 KVG 
LSA sachkundige Einwohner widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen 
werden. Die Besetzung erfolgt gemäß § 47 Abs. 1 KVG LSA auf der Grundlage der 
Fraktionsstärken im Stadtrat.
Ist die Berufung so erfolgt, stellt der Stadtrat die Mitgliedschaft der sachkundigen Einwohner 
durch Abstimmung fest. Ihre Zahl darf die der Stadträte in den einzelnen Ausschüssen nicht 
erreichen.

Der Sitz des sachkundigen Einwohners für die FDP-Fraktion im Sozial- und Kulturausschuss 
war bisher noch unbesetzt. Der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion teilte im September 
2014 mit, dass Herr Heinz Balzer den Sitz des sachkundigen Einwohners besetzen wird.
Herr Balzer erhielt mit Schreiben vom 16.09.2014 alle erforderlichen Unterlagen sowie die 
Pflichtenbelehrung gemäß § 30 Abs. 3 KVG LSA, die er am 22.09.2014 unterschrieben 
zurückreichte.


